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Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 330 Nordstadt-Schunteraue 
(Entscheidung)

09.06.2022 Ö

Beschluss:
Die in 2021 veranschlagten Haushaltsmittel des Stadtbezirksrates 330 – Nordstadt-
Schunteraue – werden wie folgt verwendet:

1. Grünanlagenunterhaltung                                                                           600,00 €
2. Einrichtungsgegenstände an bezirklichen Schulen                                 4.393,87 €
3. Straßenunterhaltung an bezirklichen Straßen                                         8.600,00 €

Die Verwendungsvorschläge ergeben sich aus dem Begründungstext.

Sachverhalt:
Zu 1. Grünanlagenunterhaltung                                                                      600,00 €

Entfernen von Stamm- und Wurzelaustrieben an der Forststraße                 600,00 €

Zu 2. Einrichtungsgegenstände an bezirklichen Schulen                            4.393,87 €

Grundschule Am Schwarzen Berge
1 runder Besprechungstisch und 2 Regale mit Fachböden                        1.177,95 €

Grundschule Bültenweg
Couchtisch Okemos (5 Stück) in Wildeiche massiv                                      924,95 €

Grundschule Isoldestraße
2 Aktenschränke                                                                                            451,02 €

Grund- und Hauptschule Pestalozzistraße
Runder Tisch, 6 Stühle mit Sitz- und Rückenpolster,
Drehstuhl/Bürostuhl                                                                                     1.219,95 €

Grundschule Schunteraue 
2 Schülerstühle höhenverstellbar (Sitzhöhe 34 – 42 cm) in feuerrot
oder kaminrot,
2 Schülertische höhenverstellbar 58 – 82 cm in feuerrot oder
kaminrot                                                                                                         620,00 €

Zu 3. Straßenunterhaltung an bezirklichen Straßen                                    8.600,00 €



Sielkamp                                                                                                       8.600,00 €

Gehweg Nordseite vor Haus-Nr. 6:
Ca. 70 qm Gehwegplatten regulieren; einzelne defekte Bordsteine 
Erneuern
nicht beitragspflichtig*

Henri-Dunant-Straße                                                                                    5.800,00 €

Gehweg Nordseite, Haus-Nr. 33:

Ca. 40 qm Betonplatten 30/30/4 aufnehmen und zur erneuten
Verwendung, Planum herstellen und verdichten, Schottertragschicht
liefern und einbauen, Betonplatten 30/30/8 liefern und neu verlegen, 
Tiefbord erneuern, defekte Borde austauschen
beitragspflichtig*

Wartheweg                                                                                                  5.800,00 €

Gehweg Nordseite, Haus-Nr. 8 bis 10:

Ca. 40 qm Betonplatten 30/30/4 aufnehmen und zur erneuten
Verwendung, Planum herstellen und verdichten, Schottertragschicht
Liefern und einbauen, Betonplatten 30/30/8 liefern und neu verlegen
beitragspflichtig*

Ottenroder Straße                                                                                      4.800,00 €

Gehweg Nordseite gegenüber Haus-Nr. 58:
Ca. 40 qm Betonplatten 30/30/4 aufnehmen und zur erneuten
Verwendung; Planum herstellen und verdichten, Schottertragschicht
liefern und einbauen, Betonplatten 30/30/8 liefern und neu verlegen
beitragspflichtig*

Schlehenhang                                                                                          15.000,00 €

Gehweg:
Ca. 125 qm Betonplatten 30/30/4 aufnehmen und zur erneuten
Verlegung, Planum herstellen und verdichten, Schottertragschicht
liefern und einbauen, Betonplatten 30/30/8 liefern und neu verlegen
beitragspflichtig*

(* erst abrechenbar, wenn die jeweilige Anlage durchgängig erneuert ist)

Die im Beschlusstext genannten Beträge dienen lediglich der Orientierung. Der 
Stadtbezirksrat kann unabhängig davon, im Rahmen seines Gesamtbudgets, abweichende 
Beschlüsse fassen. 

Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung und des Inkrafttretens des 
städtischen Haushalts 2022.

Kügler
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